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U. Loose: Mangel an der Mietsache – Zum Beseitigungs anspruch des Mieters | RECHTSPRECHUNG

§
Bestandteil eines langjährigen Woh-
nungsmietvertrags in einem Altbau 
sind auch ein Abstell- und ein Keller-
raum. Im Jahr 2014 kam es zu einem 
Wassereintritt in diesen Kellerraum. 
Der Vermieter führte im Folgejahr Mo-
dernisierungsarbeiten durch und ließ 
die Außenwände dämmen.

1. Die Mieterin klagt wegen Feuchtig-
keitsmängeln im Kellerraum vor dem 
Amtsgericht Bremen auf ein Minde-
rungsrecht von 10 % und ein Zurück-
behaltungsrecht von weiteren 40 % 
sowie die Beseitigung der Mangelur-
sachen.
2. Gemäß Gutachten des Gerichts-
sachverständigen sind die Wand-
flächen feucht bis nass und durch 
bauseitige Umstände verursacht, ver-
mutlich infolge kapilar eindringender 
Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeitswerte 
seien auch für einen untergeordneten 
Abstell- und Lagerraum im Keller zu 
hoch.
3. Das Amtsgericht stellt fest (AG 
Bremen Az: 9 C 476/15, Urteil vom 
26.10.2017), dass die Mieterin ein Min-
derungsrecht von 2 % bis zur Beseiti-
gung des Mangels und weiteren 6 % 
Zurückbehaltungsrecht an den Miet-
zahlungen hat. Im Übrigen wird die 
Klage abgewiesen. Ferner schuldet 
der Vermieter nur die Beseitigung des 
eigentlichen Mangels (Feuchtigkeit 
in den Wänden) und die Beseitigung 
der Mangelfolgen (Ausblühungen, 
Neuverputz- bzw. Neuanstrich), nicht 
jedoch die Beseitigung der Mangelur-
sachen bzw. eine fachgerechte Man-

gelbeseitigung, die mit der Ursachen-
behebung deckungsgleich wäre. 
4. Die Mieterin legt Berufung beim 
Landgericht Bremen ein, da sie der 
Ansicht ist, dass die Mangelbeseiti-
gung dauerhaft und fachgerecht sein 
müsse.
5. Das Berufungsgericht verweist zu-
nächst auf das Gesetz (§ 535 Abs. 1 
S. 2 BGB „… Vermieter hat die Miet-
sache … in einem … vertragsgemä-
ßen … Zustand zu überlassen und 
sie … in diesem Zustand zu erhalten.“ 
und § 275 Abs. 2 BGB „ … Schuldner 
kann die Leistung verweigern, so-
weit diese einen Aufwand erfordert, 
der … in einem groben Missverhältnis 
zu dem Leistungsinteresse des Gläu-
bigers steht.“) und fasst anschließend 
die bisherige Rechtsprechung zum 
Thema zusammen: 
Danach hat der Vermieter die Pflicht 
zur Instandsetzung, d. h. die Wie-
derherstellung eines ordnungsge-
mäßen Zustandes. Der Umfang die-
ser Verpflichtung hängt dabei von 
den Umständen des Einzelfalls ab. 
Die notwendigen Maßnahmen sind 
grundsätzlich dem Vermieter vorbe-
halten und können ihm im Regelfall 
nicht von dem Mieter vorgeschrieben 
werden. Der Mieter muss sich aber 
auch nicht mit provisorischen Repa-
raturmaßnahmen begnügen, sondern 
kann eine dauerhafte Mängelbeseiti-
gung verlangen.
6. Das Landgericht ergänzt die bis-
herige Rechtsprechung wie folgt: Der 
Vermieter schuldet grundsätzlich 
auch die Beseitigung der Mängel

ursachen soweit bereits durch die 
Möglichkeit des erneuten Auftritts 
des Mangels die Gebrauchstauglich
keit der Mietsache eingeschränkt ist 
und es dem Mieter nicht zumutbar ist, 
die Gefahr des nochmaligen Auftre
tens des Mangels hinzunehmen. 
Maßgebliche Abwägungskriterien für 
die Zumutbarkeit sind die Höhe der 
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß 
der Schäden bei Wiederauftreten, 
die Stärke der Einschränkung der Be-
nutzbarkeit der Mietsache, Häufigkeit 
des Auftretens des Mangels in der 
Vergangenheit sowie die Kosten der 
Mangelursachenbeseitigung. 

Im vorliegenden Fall ergibt sich, dass 
allein die Möglichkeit des erneuten 
Auftritts von Feuchtigkeit im Keller 
die Gebrauchsmöglichkeit nicht ein-
schränkt und deshalb die Beseitigung 
der Mangelursachen  – jedenfalls der-
zeit – nicht geschuldet ist. Der betrof-
fene Raum dient nur zu Lagerzwe-
cken, daher ist der zu befürchtenden 
Schaden gering. Ferner handelt es 
sich um einen Altbau, bei dem eine 
Anfälligkeit für Feuchtigkeit im Keller 
zur Natur der Sache gehört und die 
Mieterin daher einen gänzlich trocke
nen Keller nicht erwarten darf. Damit 
hat die Mieterin keinen weitergehen-
den Anspruch auf Beseitigung etwa-
iger Ursachen.

Mangel an der Mietsache – Zum Beseitigungs anspruch  
des Mieters
Der Vermieter schuldet nicht nur Beseitigung der Mängelsymptome (z. B. Schimmel, Feuchtigkeit etc.), 
sondern auch Beseitigung der zu den Mängeln führenden Ursachen, soweit bereits durch die Mög-
lichkeit des erneuten Auftritts des Mangels die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache eingeschränkt 
ist und soweit es dem Mieter nicht zumutbar ist, die Gefahr des nochmaligen Auftretens des Mangels 
hinzunehmen. (Leitsatz, nicht amtlich) – LG Bremen Az: 1 S 281/17, Urteil vom 05.09.2018
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